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Richtlinie zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und 
zur Anwendung von Blutprodukten (Hämotherapie) –  
Gesamtnovelle 2017 
 
 
Die in 2005 veröffentlichte Gesamtnovelle der Richtlinien zur Gewinnung von Blut und Blutbe-
standteilen und zur Anwendung von Blutprodukten (Hämotherapie) liegt jetzt in der Gesamtno-
velle 2017 vor und beschreibt folgende Nachweisverfahren gegenüber der Landesärztekammer: 
 
 
Regelverfahren - Das Regelverfahren zum Nachweis der Überwachung (Abschnitt 6.4.2.1 der 
Richtlinie) sieht vor, dass der Träger der Einrichtung im Benehmen mit der zuständigen Ärzte-
kammer den Qualitätsbeauftragten benennt, der nach Abschnitt 6.4.2.2.3 qualifiziert sein muss. 
Qualifikationsmängel sind von der Ärztekammer dem Träger der Einrichtung zu melden. Ein 
Bericht des qualitätsbeauftragten Arztes über das Ergebnis der Überprüfung nach Abschnitt 
6.4.2.2.2 der Richtlinien festgelegt sind, ist der Ärztekammer und dem Träger der Einrichtung bis 
zum 1.3. des Folgejahres zu übermitteln. Auch die Anwender von Plasmaderivaten für die Be-
handlung von Hämostasestörungen (außer Fibrinkleber) sind verpflichtet, die Ergebnisse der 
Überprüfung des Qualitätssicherungssystems im Bereich der Anwendung von Blutprodukten an 
die Ärztekammer zu übersenden.  
 
Die Abgabe des Berichts ist nur online ausschließlich durch Qualitätsbeauftragte Ärzte Hämo-
therapie möglich.  
 
Bei Fragen zum Zugang wenden Sie sich bitte an Frau Sabine Hauber, Telefon: 0711-76989-56, 
E-Mail: sabine.hauber@laek-bw.de. 
 
 
Vereinfachtes Verfahren - Das vereinfachte Verfahren (Abschnitt 6.4.2.3.1 der Richtlinie), setzt 
die Erfüllung folgender Bedingungen voraus:  
 

o In der Einrichtung der Krankenversorgung werden jährlich weniger als 50 Erythro-
zytenkonzentrate transfundiert.  

o Andere Blutkomponenten oder Plasmaderivate zur Behandlung von Hämostase-
störungen werden in der Einrichtung nicht angewendet.  

o In der Einrichtung der Krankenversorgung werden regelmäßig nur einem Patienten 
zum selben Zeitpunkt Erythrozytenkonzentrate transfundiert.  

 
Unter diesen Voraussetzungen ist vorgesehen, dass der Leiter der Einrichtung an die Ärzte-
kammer den Nachweis der Qualifikationsvoraussetzungen, eine Arbeitsanweisung zur Transfu-
sion eines Erythrozytenkonzentrats (Musterarbeitsanweisung im Downloadbereich verfügbar) 
mit der Selbstverpflichtung, diese als Standard zu beachten, sowie den Nachweis der Ver-
brauchsmeldung an das Paul-Ehrlich-Institut ebenfalls jährlich zum 01.03. übersendet.  
Auch dieses Formular finden Sie zum Download auf unserer Homepage: www.laek-bw.de. 
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Diese Erklärung ist - nur auf dem oben genannten Formular - jeweils bis zum 1. März des Folge-
jahres an die  
 
Landesärztekammer Baden-Württemberg 
Abteilung Fortbildung und Qualitätssicherung  
Jahnstraße 40  
70597 Stuttgart  
 
zu schicken. 
 
Für die Prüfung und Überwachung des Bluttransfusionswesens erhebt die Landesärztekammer 
eine Gebühr. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Gebührenordnung der Landes-
ärztekammer (s. Anlage zu § 1, 7.7) 
 
Ansprechpartner für Rückfragen:  
 
Anette Henninger, Telefon: 0711-76989-17, E-Mail: anette.henninger@laek-bw.de 
Sabine Hauber, Telefon: 0711-76989-56, E-Mail: sabine.hauber@laek-bw.de 
 


